
Achtung! Hartz IV

Müssen Sie einen Antrag für Hartz IV ausfüllen?

Vorsicht!!! Wer diesen Antrag falsch ausfüllt, kann seine Chancen auf 

eine Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren verwirken!

Im § 290 InsO, Ziffer 2 steht, dem Schuldner ist eine 

Restschuldbefreiung zu versagen, wenn er in den letzten 3 Jahren vor 

Antragstellung vorsätzlich oder grob fahrlässig ,falsche Angaben über 

seine wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht hat. 

Sollten Sie sich bei dem Ausfüllen Ihrer Unterlagen unsicher fühlen, 

nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

Ärger mit Ihrem Bescheid?

Viele Antragsteller haben einen Bescheid bekommen, den sie nicht 

nachvollziehen können. Ich empfehle Ihnen, sich diesbezüglich die 

Internet-Seiten des Tacheles e.V. anzuschauen. Damit haben Sie die 

Möglichkeit Ihren Bescheid nachzuprüfen. (soweit dies bei der 

derzeitigne Rechtslage überhaupt möglich ist).

http://www.tacheles-sozialhilfe.de

1,-€ Job`s

Immer wieder kommt die Frage auf, ob Sie verpflichtet sind, einen bzw. 

jeden 1 € Job anzunehmen. Zu diesem gibt es einen interessanten 

Aufsatz.

http://www.tacheles-sozialhilfe.de


